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WENN Maria ach Eintritt der Volhährigkeit das Gélübde e_

neuert hat, qußer S1ie sich dabe1 mıt Kenntnis der 1 ‚ÖS-
barkeıt ıhres irüheren Gelübdes aufs eU«C nd Tester bınden
wollen Wenn es der Marıa unangenehm ıst, den ater darum
Pr bıtten, annn annn sS1€e auch dıie Mutter darum angehen, da
etztere ach praktisch sicherer Ansıcht der Autoren 1n HCer-
ordnung unter den ater auch die Irrıtationsgewalt hat, das
el WEeNN der ater IC widerspricht. Im vorliegenden a  e
aber widerspricht der ater N1IC da ja geradezu auf Heirat
drängt.

Münster Westi.). Dr Her i.bert Jone (‚ap
4{1 (Konvalidation einer ungültigen Ehe.) Eın Brautpaar,

das In der Pfarreı St Paul ansässıg WAarT, wollte sıch trauen
assen. Weıl ahber die Pfarrkirche kt Paul Restaurations-
arbeıten VON MOTSECNS Uhr N1ıC mehr benützt werden
konnte, traute der Pfarrer VOoO  P St. au seine Deiden arr-
kinder 1n der Kapelle eınes Krankenhauses, die aber 1m TerTt1I-
torıum der St.-Michaels-Pfarrei Jag ufällıg kam der Pfarrer
VO  — ST Michael vorübher. Da das Portal der Kaäpelle SO - BE-
SCAHMUC sah. irug ach dem (iırunde un erIuhr, daß der
Pfarrer VON ST Paul ase1lbDbs sSeINE Pfarrkinder raue Als er

dann bhald darau{f den Pfarrer VO  — St Paul trafi, machte ihn
auimerKxsam, daß diese Ehe ungültig geschlossen Sel, weiıl der
Pfarrer auch seine ejıgenen Pfarrkinder ın einer remden Pfarreı
ohne spezielle Delegatıon des entsprechenden Pfarrers N1C.
gültig tirauen könne, die allgemeiınen Delegationen aber, dıe sıch
besonders die Pifarrer orößerer Städte vor dem Erscheinen des
Cod Jur Can gegenseltig gaben, Urc CHa  S 1096, ungültıg
geworden SEeIeN. — Infolge dieser Unterhaltun veranlaßte ann
der Pfarrer eım Hochzeitsschmause. A dem auch geladen
WAar, das Junge Ehepaar einer Konsenserneuerung, indem el

S1€E scherzend Irug, ob S1e, WeNnnNn S1e noch N1C verheiıiratet waäaren,
sich och einmal heiraten würden. Selbstverständlich Thıelt
hierauf achen eine bejahende Antwort Da aber der Pfarrer
VOINN St. Paul UTrZI11C auch schon eın qnderes aar In der
wähnten Kapelle ohne Delegatıon getraut 1atte, wollte
auch dıese Ehe 1n Ordnung bringen. Er suchte qalso diese he-
eute 1n iıhrer Wohnung qauf und War sehr Iroh, s1€e alleın R

Liinden Er sa ihnen also en heraus, wegen e1ines kleinen
Formfehlers Se1 ıhre he kürzlıch N1ıC gültıg geschlossen
worden. ıe Sache se1l aber leicht iın Ordnung Pr brıngen; 1€e
müßten NUur den ehelıchen ıllen VOor iıhm Hierauf
tellte ( dıe entsprechenden Fragen un rhielt auch eine he-
ı1ahende Antwort. Froh darüber, cıie aC eicht 1n Ordnung
ehTacht A en, erzählte diese heıiıden „Casus” be1 der
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nächsten Konferenz. ]Da aber méinte eiıner der ; Anwésenden‚
der Herr Pfarrer auch bel der Konvalıdation solche Fehler
gemacht, daß keine dieser beıden „konvalıdierten“ Ehen gültıgsel Was ist U  , davon halten ?

Selbstverständlich die beıden Ehen, dıe 1n der
Kapelle des Krankenhauses geschlossen wurden, ungültig. lar
ergıbt sıch 1eSs AaUS Can 1095, der sa Der Pfarrer
»ass_istiert gültıg eiıner Ehe Z Nur innerhalb der (Gırenzen
seines T erriıtoriums; ase1lbs aber assıstiert gültıg N1C DUr
den Eihen se1ıner Untergebenen, sondern auch den hen anderer.‘‘
Die beiıden hen also mangelnder Form ungültıg.FKür ihre Konvalıdation iıst also Can 1437 maßgebend, der sagt„Kıne Ehe, die ungültig ist. mangelnder WForm, muß, u  z
gültig werden, och einmal In der vorgeschrıebenen orm
geschlossen werden.“ Nach an. 1094 ist qlso nötig, daß cdıe
beıden bısher ungültigen hen noch einmal Seschlossen werden
VOT dem Pfiarrer oder Ortsordinarius, EeZW. einem Delegierten
un Zzwel Zeugen. unaAaCcCAs mu also der Pfarrer darauf
schauen, ob die Konvalıdation tatsäc  IO qauft dem Terrıtorium
selner Pfarreı stattfand War aqaber der Hochzeitsschmaus, be-
zıiehungsweise 1m zweıten dıe Wohnung des Jungen Ehe-
paares 1n einer rTremden Pfarrel; mMu sıch VO  an| em
Pfarrer dıeser Iiremden Pfarrei delegieren lassen.

Außerdem mu  e dıe Ehe aber auch geschlossen werden
DOT zWwel Zeugen. Diese Zeugen aber ohl N1C vorhanden
he1 der Eihe, die ım ohnhaus konvalidiert wurde. Denn der
Pfarrer hat, ach se1ınNer Erzählung schließen, WO kaum
ZwWel Zeugen mıtgebracht; das Ehepaar aber war allein Hause.
Also War auch- diese Kopvalidation wiederum ungültiıg en
mangelnder Form.

Zunächst könnte man versucht se1ln, auch die he, Welche
eım Hochzeitsschmaus geschlossen wurde, als ungültig
erklären, we1l dıe Zeugen fehlten enDar wurde nämlich
niemand VO  a den Gästen aufgefordert, jetz qls uge fun-
gıeren. och ist fr bemerken, daß 1es auch gar Nn1C nötig ist
amı nämlich jemand gültıgerweıse euge sel,; genügt daß

der Natur der a gemä In der Lage 1st, den Abschluß
der Ehe eobachten un gegebenenfalls bestätigen; ferner
muß zugle1ic mıt dem zweıten Zeugen un mıt dem qmt-
lıchen Zeugen der Erklärung des ehelichen Wiıllens beiwohnen,
nd ZWAar Orte der Trauung. ucn solche, die zufällig oder
gezwungenerweise ZuUugegen sınd, können gültıgerwelse Zeugen
se1n. Es iıst auch N1IC notwendig, daß cdie Zeugen die qusdrück-
IC Absicht aben, das Amt VON Zeugen auszuüben. Es ist
auch_ G: Gültigkeit nicht gefordert, daß die Zeugen u  Z ihre
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Assıstenz gebeten werden Wenn also Del SC der he
die beıden bestellten Zeugen abwesend aicCh, aIuUur aber andere
„eute zugegen dıe den Konsensaustausch auf TUn
ıhrer persönlichen Wahrnehmung bestätigen können, ıst cdıe
Ehe gültıg Beıl der Konvalıdation der Ehe während des
Hochzeı:tsmahles dürfiten die näheren mstande ohl g-

SCIHN, daß mehrere dıe rage des Pfarrers un dıe Antwort
der Brautleute hörten egen der Zeugen War also die Ehe
NIC. ungültig.

Dagegen ist eiINn anderer Umstand mehr eachten
1e€ ] schon bereıts gesagt wurde, muß eiINe mangelnder
Form ungültige Ehe och einmal der vorgeschrıebenen Korm
geschlossen werden Die eijeute INusSsen also ıhren ONSECNS

Nun estiimm aber Ca  — 1134 „Die Konsenserneue-
rung muß C111 Willensakt SE11 ezug auf dıe Ehe, VOI
der bekannt ıst daß S1IC VON Anfang ungültig War Da also
e1In „neuer“ Wiıllensakt verlangt wird genügt es nıicht NUur den
früheren Wiıllensakt bekräftigen die jetzıge ehelıche Wiıllens-
erklärung muß vielmehr vollständıg unabhängı VOoO  — der ersten
erfolgen Dies ist. aber NUur ann möglıch WEeNN derjenıge, welcher
den ONsens erneuer‘ weiß daß dıe Ehe bis jetz och nıcht
gültig War 2) Es ıst. er klar, daß die „Konsenserneuerung '  9

WI1C S16 der Pfarrer bei dem Hochzeitsmahl veranlaßte, AÄMEE Kon-
valıdierung der Ehe N1C ausreichte, weıl cdıe eleute ja N1ıC
wußten, daß ihre ı der Kapelle des Krankenhauses geschlossene
Ehe ungültig SC1

Demnach sind el Ehen, welche der Pfarrer konvalidieren
wollte, och ungültig. Es bleibt. qalso nıchts anderes übrıg, als
die beıden Paare och einmal ZUTLC Kingehung der Ehe der
vorgeschrıebenen Form veranlassen oder wWwenn 1€es N1C
gut gehen sollte) sanatıo radıce einzugeben.

Münster (Westfi.) Dr erıD0er: 0ONe CGap
11 (Verkau geweihter Gegenstände. Eın Priester

ZUN dem Nachlaß andern Priesters Von dessen en
annehmbaren Preise unter anderem auch erstanden

eIlc CIN19E Meßgewänder un verschiedene Andachtsgegen-
stände, cdie mıt assen versehen Be1i Konferenz
U kam die Sprache darauf, und esS entstan: eln lebhafifter
Streit darüber, ob dıe Handlungsweise des Priesters rlaubt
SEWESECHN SCIH, un ob dıe Gegenstände uUurc den Verkauf N1ıC
die el un die Ablässe verloren hätten.
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